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Inkrafttreten der Innenbereichssatzung nach § 34 
Abs. 4 Nr. 1 BauGB über die Grenzen des im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils „Flurstück 71/1“
Der Gemeinderat der Gemeinde Ratshausen hat am 19. Mai 2022 in öffent-
licher Sitzung die Innenbereichssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB 
„Flurstück 71/1“, gemäß § 4 Gemeindeordnung (GemO) beschlossen.
Für den Planbereich ist der Lageplan des Büros Fritz & Grossmann Um-
weltplanung, Balingen vom 19. April 2022 maßgebend. Er ergibt sich aus 
folgendem Kartenausschnitt:

Ziele und Zwecke der Planung
Die Innenbereichssatzung dient der eindeutigen Abgrenzung zwischen 
Innen- und Außenbereich und damit gleichzeitig der Feststellung, welche 
Grundstücke grundsätzlich bebaut werden können und welche nur einer 
privilegierten Nutzung (§ 35 BauGB) zugänglich sind. Alle im Geltungsbe-
reich der Satzung aufgenommenen Grundstücke lassen sich dem Innen-
bereich zuordnen.
Im Geltungsbereich befindet sich das Flurstück 71/1 mit einer Größe von ca. 
278,5 m², welches bereits mit einer Doppelgarage bebaut ist. Das Flurstück 
befindet sich auf einem nach Süden ansteigenden Gelände auf einer Höhe 
von ca. 678 bis 685 m ü. NN am Ende der bebauten Allmendstraße.
Eine Baugenehmigung liegt vor. Es ist vorgesehen auf diesem Grundstück 
neben der Doppelgarage ein Wohnhaus zu errichten.
Die Zulässigkeit von Vorhaben ist hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung 
sowie des Maßes der baulichen Nutzung grundsätzlich nach § 34 BauGB 
zu beurteilen. Ein Vorhaben ist demnach nur zulässig, wenn es sich nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücks-
fläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Erschließung kann über die 
Allmendstraße erfolgen.
Durch die in § 1a BauGB eingeführte Bodenschutzklausel soll dem sparsa-
men Umgang mit Grund und Boden Rechnung getragen werden; die zusätz-

liche Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen soll reduziert 
werden. Die Gemeinde Ratshausen kommt diesem Belang insofern nach, 
als dass diese durch den Erlass der Innenbereichssatzung die Bebauung 
eines bereits teilweise bebauten und somit vorbelasteten Grundstücks er-
möglicht. Unbebaute Flächen im Außenbereich werden dadurch geschont. 

Die Innenbereichssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB „Flurstück 
71/1“ tritt mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft.
Die Innenbereichssatzung kann einschließlich deren Begründung im Rat-
haus der Gemeinde Ratshausen, Schlosshof 4, 72365 Ratshausen während 
der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
Jedermann kann die Innenbereichssatzung sowie deren Begründung ein-
sehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
Folgende Verletzungen sind gemäß § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
der Satzung unter Darlegung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich oder elektronisch gegenüber der Gemeinde Ratshausen 
geltend gemacht worden sind: 
•  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
•  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-

letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans,

•  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund der GemO zu Stande gekom-
men, so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Zudem gilt dies nicht, wenn der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend ge-
macht worden ist. Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung der 
Satzung jedermann diese Verletzung geltend machen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB in 
der derzeit geltenden Fassung wird hingewiesen. Danach erlöschen Ent-
schädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruches herbeigeführt wird.

Ratshausen, 27. Mai 2022
gez. Heiko Lebherz
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen
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Standesamtliche Mitteilungen

Eheschließung
Dennis Robert Ast und Vanessa Ast geb. Fuss 
haben am 20.05.2022 in Ratshausen geheiratet. 

Rathaus geschlossen

Am Freitag, 27.05.2022 (nach Christi Himmelfahrt) bleibt das 
Rathaus geschlossen. 

Entsorgung von Kühlgeräten, Bildschirmen 
und Fernsehgeräten

Am Freitag, 10.06.2022 werden in Ratshausen wieder die Kühl-
geräte, Bildschirme und Fernsehgeräte zur Entsorgung abge-
holt. Bitte melden Sie die Geräte bis spätestens 02.06.2022 
beim Bürgermeisteramt an. Hinweis: Flachbildschirme und 
Plasma-TV werden ebenfalls bei der Sammlung mitgenommen. 
Laptops und Notebooks jedoch enthalten keine Bildröhren und 
werden deshalb bei dieser Sammlung nicht mitgenommen. Sie 
können wie normaler Elektroschrott über die Wertstoffzentren 
entsorgt werden.

 
Gemeindeverwaltungsverband

Oberes Schlichemtal

Liebe Bürger*innen unserer Verbandsgemeinden,
die Geschäftsstelle des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Oberes Schlichemtal ist an den fol-
genden Tagen für den Publikumsverkehr ge-
schlossen:

Freitag, 27.05.2022 (nach Christi Himmelfahrt)
Freitag, 17.06.2022 (nach Fronleichnam)
Wir bitten um Beachtung! 
Ihr Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal

Jugendraum Ratshausen

Öffnungszeiten 
Jugendraum Ratshausen

Öffnungszeiten über Christi Himmelfahrt
Donnerstag:

Christi Himmelfahrt 26.05.2022
Jugendraum geschlossen

Freitag:
27.05.2022

Auch hier bleibt der Jugendraum geschlossen!
Am Freitag den 03.06.2022 hat der Jugendraum  

von 14.00 – 16.00 Uhr geöffnet!
Ich wünsche allen einen schönen Feiertag!

 Anna Frank

Kirchliche Nachrichten

 
Katholische Kirchengemeinde
St. Afra

Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen
Telefon: 07427-7325
E-Mail: StAfra.Ratshausen@drs.de
Sprechzeiten: Dienstag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr
Im Trauerfall
wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dannecker Tel. 01743083398 
oder an das Pfarrbüro Tel. 07427-7325.
Gottesdienstzeiten
Samstag, 28.05.2022
Keine Heilige Messe
Sonntag, 29.05.2022 - 7. Sonntag der Osterzeit 
10.30 Uhr Wortgottesfeier
Montag, 30.05.2022 - Montag der 7. Osterwoche
8.00 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 31.05.2022 - Dienstag der 7. Osterwoche
8.00 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 01.06.2022 - Mittwoch der 7. Osterwoche, Hl. 
Justin
8.00 Uhr Heilige Messe (Änderung)
Donnerstag, 02.06.2022 - Donnerstag der 7. Osterwoche, 
Marcellinus u. Petrus
8.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 03.06.2022 - Freitag der 7. Osterwoche, Karl Lwanga 
u. Gefährten
8.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 04.06.2022 - Samstag der 7. Osterwoche
Keine Heilige Messe
Sonntag, 05.06.2022 - Pfingsten 
10.30 Uhr Heilige Messe
Renovabis-Kollekte
Montag, 06.06.2022 - Pfingstmontag
9.00 Uhr Heilige Messe
10.00 Uhr Bergmesse auf dem Scheibenbühl in Obernheim mit 
Domkapitular Thomas Weißhaar aus Rottenburg
14.00 Uhr Heilig-Geist-Andacht mit Pastoralreferent Michael Holl

Sonstiges

Feuerwehr/Notarzt 112
Feuerwehrhaus  8706
Notariat  07427 940040
Sozialstation  7525
Förster Maier  91001
Polizeiposten Schömberg  940030
Polizeidir. Balingen  07433 2640
Abfallberater:  07433 921381
Bauhof  0170 8511436
Plettenberghalle  7573
Kath. Pfarrbüro  7325
Telefonseelsorge  0800 1110111
Dorfladen Bäckerei Milles 9153290

Öffnungszeiten des Bürgermeisteramts

Rathaus, Tel. 07427 91188, Fax 07427 91187, 
Kontakt@Ratshausen.de

Montag 08.00-12.00 Uhr 
Dienstag 08.00-12.00 Uhr 
 14.00-18.30 Uhr 
Mittwoch 08.00-12.00 Uhr 
Donnerstag 08.00-12.00 Uhr 
Freitag 08.00-14.00 Uhr

Herausgeber: Gemeinde Ratshausen
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt und alle sonstigen Verlaut-
barungen der Gemeindeverwaltung Ratshausen ist das Bürgermeis-
teramt. Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den  
Anzeigenteil ist das Druck- und Verlagshaus Hermann Daniel GmbH 
+ Co. KG, Grünewaldstr. 15, 72336 Balingen, Telefon 07433  266-121,  
Fax 07433  266-201, E-Mail: mitteilungsblatt@zak.de. 
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden 
Abonnementgebühr.
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Alle Gottesdienste werden über unseren Youtube-Kanal 
„St. Afra Ratshausen“ im Internet zeitgleich übertragen und 
können anschließend weiterhin abgerufen werden. 
“Ökumenische Frühschicht“ am Käpelle zwischen Hausen 
und Tieringen
Nach 2jähriger Pause dürfen wir wieder zur “Ökumenischen 
Frühschicht“ am Käpelle einladen. Sie findet statt am Pfingst-
samstag 04. Juni um 8.00 Uhr. Gemeinsam mit den Tieringer 
wollen wir unter freiem Himmel wieder einen schönen Morgen-
gottesdienst gestalten und erleben. Aufbruch ist um 7.30 Uhr 
bei der Halle. Wer eine Mitfahrgelegenheit braucht, soll sich bit-
te melden bei Elfi Neher.
Das Vorbereitungsteam hat als Thema gewählt: „ Friede ist 
nicht nur ein Wort“ und einen entsprechenden Ablauf mit Texten, 
Bewegung und Liedern zusammengestellt.
Zu diesem frühen Gottesdienst laden wir herzlich ein, ebenso 
zum anschließenden Frühstück. Die Frühschicht findet bei jedem 
Wetter am Käpelle statt. Wir freuen uns auf euch!
Das Vorbereitungsteam
Pfarrer Shibu, Ziska und Elfi
und der Käpelle-Verein

 
Seelsorgeeinheit
Oberes Schlichemtal

Samstag, 28.05.22
19:00 Uhr Vorabendmesse in Zimmern
Sonntag,29.05.22 Siebter Sonntag der Osterzeit
09:00 Uhr Hl. Messe in Schörzingen
09:30 Uhr Familiengottesdienst in Dautmergen (Team)
10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg und Hausen
10:30 Uhr Wortgottesfeier in Ratshausen (Team)
10:30 Uhr Wortgottesfeier in Dotternhausen (Diakon)
19:00 Uhr Maiandacht in Weilen
Palmbühlsaison Mai - Oktober
Sonn- und Feiertags
10:00 Uhr Eucharistiefeier
14:30 Uhr Feierliche Andacht
Werktags von Montag bis Samstag
09:00 Uhr Heilige Messe, freitags zu Ehren der Schmerzen Mariens
Beichtgelegenheit: Freitag und Samstag ab 10:00 Uhr und 
nach persönlicher Vereinbarung.
-------------------------------------------------------------------
Sonntag, 22. Mai Bitt-Sonntag
14.30 Uhr feierliche Maiandacht mit musikalischer Gestaltung 
durch den Kirchenchor Schörzingen:
Donnerstag, 26. Mai Fest Christi Himmelfahrt 
10.00 Uhr Hl. Messe wie an den Sonntagen;
14.30 Uhr "Volks-Lieder-Esemble Böhringen" mit ihrer indivi-
dueller Instrumental-Besetzung
"Akkordeon- und Gitarren-Klänge" erfeut die Besucher und lädt 
zum Abschluss mit traditionellen Volkliedern zum frohen Aus-
klang bei.
Freitag, 27. Mai Palmbühl-Wallfahrtstag 
9.00 Uhr zur Pfingst-Novene
20.00 Uhr hl. Messe zum Beginn der Gebetsnacht, anschlie-
ßend eucharistischer Lobpreis und Lichter-Prozession zu den 
Palmbühl-Heiligtümer, in der Nacht Anbetung bis Samstag 9.00 
Uhr.
Sonntag, 29. Mai, 14.30 Uhr 
Maiandacht mit Weihbischof Johannes Kreidler; die musikali-
sche Gestaltung übernimmt das "Edelmann-Bläser-Ensemble", 
Dormettingen sowie der Männerchor Binsdorf und Kolbingen.

Evangelische Kirchengemeinde
Erzingen-Schömberg

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen - Schömberg
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Straße 12,  
72336 Balingen-Erzingen. Telefonnummer 07433/4210    
E-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de   
Internet: www.eseki.de / Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag 
8:30 bis 12:30 Uhr und Mittwoch 8:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 
Uhr bis 17:00 Uhr.
Donnerstag, 26. Mai 2022 – Christi Himmelfahrt
10.00 Uhr Unsere Gesamtkirchengemeinde feiert einen ge-
meinsamen Gottesdienst im Grünen, an der Hartwaldhütte 
zwischen Erzingen und Geislingen, mit dem Posaunenchor 
Täbingen und anschließendem Grillen. Emanuel Weber aus 
Schömberg empfängt die Heilige Taufe. Bei Regen oder Kälte 
findet der Gottesdienst in der St.-Georgs-Kirche Erzingen statt.
Freitag, 27. Mai 2022
18.00 Uhr Gebetsgottesdienst Gemeindezentrum Schömberg
Sonntag, 29. Mai 2022
10.00 Uhr Endingen: suz-Gottesdienst mit Hardy Burkhardt,  
Livestream
10.15 Uhr Erzingen: EINS-Gottesdienst, Livestream.
18.00 Uhr Jugendkreis Erzingen, Jugendhaus
Dienstag, 31. Mai 2022
17.00 Uhr Jungschar im Jugendhaus Erzingen
19.00 Uhr Alphakurs im Ev. Gemeindezentrum in Schömberg
Donnerstag, 2. Juni 2022
19.00 Uhr J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus
Hinweise: 
Wegen Urlaubs ist das Sekretariat in Erzingen derzeit nicht be-
setzt. Ab 08.06.2022 ist unsere Pfarramtssekretärin zu den üb-
lichen Bürozeiten wieder für Sie da.
Gottesdienste
weiterhin senden wir unsere Gottesdienste aus der Gesamt-
kirchengemeinde jeden Sonntag über einen Link, entweder auf 
unserer Homepage www.kirche-erzingen-schömberg.de bzw. 
unserem YouTube-Kanal oder auf dem Kanal der Kirchenge-
meinde Endingen.

Unser Gottesdiensttelefon der Gesamtkirchengemeinde 
Steinach-Schlichemtal
Sie haben kein Internet? – Kein Problem, hören Sie sich unsere 
Onlinegottesdienste an!
Unter der Telefonnummer 07433 / 210 16 17 können Sie jeweils 
den letzten Gottesdienst aus Endingen oder Erzingen-Schöm-
berg bzw. Täbingen hören. Ein kurzer Hinweis führt zum einen 
oder anderen Gottesdienst und erläutert die weiteren Möglich-
keiten (# Vorspulen / * Zurückspulen / 0 Pause).
Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die „eva“ 
(Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft „2 Minuten 
Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 29 23 33.

 

Vereinsnachrichten
 

Musikverein Ratshausen

Einladung zur Vatertagshockete 2022
Der Musikverein Ratshausen veranstaltet am 26.05.2022 sei-
ne traditionelle Vatertagshockete rund ums Rathaus. Hierzu la-
den wir alle Bürger, Wanderer, Väter und zukünftige Väter ein. 
Selbstverständlich ist für Speisen und Getränke bestens ge-
sorgt. Zur Auswahl stehen dieses Jahr Steak mit Salat, Steak-
wecken, Rote Wurst und Currywurst. Für das süße Etwas gibt 
es verschiedene Kuchen und Kaffee. Ausschank und Bewirtung 
sind von 10 Uhr bis 19 Uhr.
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Ihr Musikverein Ratshausen
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Narrenzunft 77
Ratshausen

Einladung 
Am Freitag, den 03.06.2022, findet im Sportheim Ratshausen 
ab 20.00 Uhr unsere ordentliche 43. und 44. Jahreshauptver-
sammlung für die Vereinsjahre 2020 und 2021 statt. Hierzu 
laden wir alle Ehrenmitglieder, Hästräger, Mitglieder, Gemein-
deräte, Vereinsvertreter sowie alle Freunde, Gönner und Inter-
essierten herzlich ein. 
Die Tagesordnung sieht Folgendes vor:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totenehrung 
3. Bericht des 1. Vorsitzenden 
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassierers
6. Kassenprüfungsbericht
7. Entlastungen
8. Neuwahlen
9. Ehrungen
10. Anträge und Verschiedenes
Wünsche und Anträge zur Tagesordnung können bis 02.06.2022 
an den 1. Vorsitzenden Gunter Walter, Siedlungsstrasse 14, 
72365 Ratshausen, TEL. 0171/7642762 gestellt werden. Weite-
re Informationen unter www.NZ77.de.
Sibylle Dannecker, Schriftführerin

 
Liederkranz „Frohsinn“
Ratshausen

Vatertagswanderung des Liederkranz Frohsinn 
Ratshausen
Am Donnerstag den 26.05.2022 treffen wir uns zur Vatertags-
wanderung um 10.00 Uhr am Rathaus. Wir werden mit privaten 
PKW’s zum Start der Wanderung gefahren.
Für Grillgut und Getränke wird gesorgt.
Alle Freunde und Gönner des Liederkranzes sind hierzu herzlich 
eingeladen.

Jahreshauptversammlung  
Liederkranz Ratshausen
Am Freitag, den 13.05.2022 fand die Jahreshauptversammlung 
statt.  
Zahlreiche Mitglieder, Ehrenmitglieder sowie Vereinsvertreter 
fanden sich ins Sportheim Ratshausen ein.  
Nach den Berichten der Vorstandschaft führte Wolfgang Schreijäg 
die Entlastung durch.
Zusammenfassend für die Jahre 2020, 2021 und 2022 wurden 
folgende Mitglieder geehrt:
Für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit und somit Ehrenmitglieder 
wurden ernannt:  
Martin Bertsch, Heiko Häring, Stefan Hofstetter, Frank Späth, 
Patrick Staiger, Christoph Hummel, Achim Bertsch, Renate 
Geimer, Hans Leibfarth, Kurt Sauter, Michael Schäfer.

Ehrung vom Chorverband Zollernalb für 40 Jahre aktives Singen: 
Dietmar Dannecker, Karl-Heinz Dannecker, Herbert Schönstein, 
Siegmar Riede, Thomas Simon, Leo Schäfer, Karl-Heinz Späth 
und Thomas Merz.
Ehrung vom Chorverband Zollernalb für 50 Jahre aktives Singen: 
Walter Hummel.
Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit:  
Hans Häring
Für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit:  
Günter Häring, Hans Koch, Franz-Xaver Koch, Martin Sauter, 
Max Steiner.
Für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit:  
Kurt Blepp, Pfarrer Josef Schäfer, Eberhard Blepp, Walter Hummel, 
Rolf Riede, Hans Staiger.
Herzlichen Glückwunsch und ein Dankeschön an die Jubilarin 
und Jubilare.

Jubilare für 50 und 60 Jahre Vereinszugehörigkeit  
Leo Schäfer, Hans Häring, Günter Häring, Hans Koch, 
Franz-Xaver Koch.

Jubilare für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit  
Leo Schäfer, Hans Staiger, Walter Hummel, Rolf Riede, Eberhard 
Blepp, Pfarrer Josef Schäfer.

Mut, Hilfe
Hoffnung
Helfen Sie krebskranken Kindern
und deren Familien mit Ihrer Spende!

Kreissparkasse Tübingen IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63
Volksbank Tübingen e. G. IBAN: DE20 6419 0110 0027 9460 02

unsere spendenkonten

Telefon 0 70 71 / 94 68 -11
www.krebskranke-kinder-tuebingen.de
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E-Mail    Geb.-Datum

Jetzt eine Woche 
kostenlos Probe lesen.

Ja, bitte senden Sie mir den 
ZOLLERN-ALB-KURIER eine Woche kostenlos und 
unverbindlich zu. Die Lieferung endet automatisch.

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort    Telefon

Hinweis: Probeabos gelten nur für Nichtabonnenten und können nur einmal innerhalb von  
6 Monaten pro Person und Haushalt bestellt werden. Es darf keine Abbestellung damit verbunden 
sein. Probeabo nur innerhalb des ZAK-Verbreitungsgebietes möglich. Ich bin damit einverstanden, 

dass mich der Verlag per E-Mail, Brief oder Telefon kontaktieren und über weitere Angebote und 
Produkte aus dem Druck- und Verlagshaus Hermann Daniel GmbH & Co. KG informieren darf.

Datum, Unterschrift

    Ja          Nein

ZAK | ABO

Lese das 
Leben!

MB
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3 Monate ZAK lesen
2 Monate bezahlen
1 Gutschein sichern

Über 
€ 50

geschenkt!
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Vorname, Name

Straße, Nr.

E-Mail (bitte unbedingt angeben, wenn Sie unser digitales Angebot nutzen möchten)

Telefon/Mobil Geb.-Datum

PLZ, Ort

IBAN

Name der Bank

Es ist mir bekannt, dass ich innerhalb von 
14 Tagen diese Bestellung schriftlich beim 
ZOLLERN-ALB-KURIER widerrufen kann. 
Angebot ist nur gültig für Nicht-Abon-
nenten und kann nur einmal innerhalb 
von sechs Monaten pro Person und Haus-
halt bestellt werden. Der Verlag überprüft 
die Mehrfachnutzung vergünstigter An-
gebote pro Haushalt und behält sich die 
Lieferung vor. Es darf keine Abbestellung 
damit verbunden sein. Bestehende Abos 

Datum, Unterschrift

   Ja, ich bin damit einverstanden, 
dass der ZOLLERN-ALB-KURIER 
mich schriftlich (per E-Mail oder 
Brief) oder telefonisch über seine 
Medienangebote informieren darf. 
Vertrauensgarantie: Meine Daten 
werden nicht an Dritte weitergege-
ben. Ich kann dieses Einverständnis 
jederzeit widerrufen.

können leider nicht umgewandelt 
werden. Datenschutzrechtliche Info 
siehe zak.de/service/datenschutz.



Das Abo endet automatisch.

3 Monate ZAK lesen − 2 Monate bezahlen plus 10-Euro-Gutschein

     Ja, ich möchte den gedruckten ZAK für 3 Monate zum Vorteilspreis von € 89,80 lesen. 

 + alle digitalen Angebote für zusätzlich € 5,90/mtl. 

     Ja, ich möchte die digitale Ausgabe des ZAK für 3 Monate zum Vorteilspreis von € 63,80 lesen. 

Freischaltung ab:

Als Geschenk erhalte ich einen Kaufland-Einkaufsgutschein im Wert von € 10.

Lieferbeginn:

Unser Angebot können Sie auch auf zak.de/abo oder telefonisch 
unter 07433 266-173 oder per Mail aboservice@zak.de bestellen. 

Telefon
Fax
E-Mail: 

07433 266-173
07433 266-179
aboservice@zak.de

Einfach Bestellcoupon ausfüllen 
und einsenden an den: 

ZOLLERN-ALB-KURIER, Leserservice, 
Grünewaldstraße 15, 72336 Balingen

zak.de/abo
Oder online bestellen:

ZAK ABO

Sparabo3 Monate
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ZAK | SERVICE

Tolle Erlebnis-Angebote für unsere ZAK-Abonnenten!

Kleiner Preis – 
großer Spaß

BADKAP
Albstadt-Ebingen

Erwachsene

Tageskarte

4-Std.-Karte

€ 17,00

€ 14,10

statt € 19,00

 statt € 16,00

Ermäßigte (6-18 Jahre, 
Schüler, Studenten)

Tageskarte

4-Std.-Karte

€ 14,10 

€ 11,50

statt € 16,00

 statt € 13,00

RAVENSBURGER
SPIELELAND

Tageskarte 

Erwachsene (ab 15 J.)

€ 35,00statt € 38,50

Kinder (3-14 Jahre) 
Senioren (ab 60 Jahre)

€ 33,00statt € 36,50

2-Tages-Pass 

Ewachsene (ab 15 J.)

€ 51,00statt € 54,50

Kinder (3-14 Jahre) 
Senioren (ab 60 Jahre)

€ 49,00statt € 52,50

€ 27,50statt € 31,00

ERLEBNISPARK
TRIPSDRILL

Erwachsene

Tageskarte statt € 37,00

Kinder (4-11 Jahre)
Senioren (ab 60 Jahre)

Tageskarte € 27,50

€ 33,00

statt € 31,00

Die ermäßigten Tickets erhalten Sie in unserer ZAK-Geschäftsstelle 
in Albstadt-Ebingen, Untere Vorstadt 3 und in unserem Verlagshaus 
in Balingen, Grünewaldstraße 15.

Bitte Abonummer bereithalten.
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An:

Miteinander – Füreinander
Gemeinsam stark im Zollernalbkreis

www.selbsthilfe-zollernalbkreis.de
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Kuren für pflegende
Angehörige.
Jetzt spenden!

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE13 7002 0500 0008 8555 04

Vielen Dank!muettergenesungswerk.de/spenden


